
Die Erträge bei Getreide sind im Ernte-
jahr 2016 hoch ausgefallen. Die Getreide-
produktion ohne Mais wird auf rund 3,7 
Millionen Tonnen geschätzt und liegt über 
dem Niveau der letzten fünf Jahre. Diese 
Menge, hohe Lagerbestände, ein erhöh-
ter Anteil an Mahl- und Futterweizen und 
eine prognostizierte Maisernte von rund 
2 Millionen Tonnen belasten jedoch den 
Markt. Innere Eigenschaften wie Teigsta-

bilität, Teigverarbeitung 
und Dehneigenschaften, 
könnten das entscheiden-
de Merkmal für eine not-
wendige Differenzierung 
sein. Für Qualitätsweizen werden heuer 
höhere Preisaufschläge aufgrund der aus 
heutiger Sicht qualitativ schwachen Ern-
ten in Deutschland, Frankreich und Un-
garn erwartet. 

In den letzten acht Jahren 
nahmen die Bio-Acker-
fl ächen mit plus 34,5 Pro-
zent stark zu. Der stärkste 
Gewinner gegenüber dem 

Vorjahr war Bio-Dinkel, gefolgt von Bio-So-
jabohne. Attraktive Preise, verbesserte Ab-
satzmöglichkeiten sowie die Aufhebung des 
Einstiegsstopps für Biobetriebe waren aus-
schlaggebend für die Flächenausweitung.

Weniger Milch 
Reduktionsbeihilfe der EU SEITE X 
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kommentar

Welch wichtige Rolle 
aktive Land- und 
Forstwirtscha� s- 
betriebe bei der 
Betreuung von Kindern 
und älteren Menschen 
spielen können, stand 
im Mittelpunkt der 5. 
Green-Care-Tagung, 
die Ende Juni in der 
Höheren Bundeslehr- 
und Forschungsanstalt 
für Gartenbau (HBLFA) 
Schönbrunn in Wien 
stattfand.

Einerseits beleuchteten Fa-
milienministerin Sophie Kar-
masin und Green-Care-Öster-
reich-Obmann Robert Fitz-
thum aktuelle gesellschaftli-
che Herausforderungen und 
politische Antworten. Ande-
rerseits präsentierten eini-
ge Pionierbetriebe und eine 
Leader-Region ihren indivi-
duellen Weg, sich mithilfe 
von Green Care („Wo Men-
schen aufblühen“) bzw. der 
Betreuung von jungen und äl-

teren Menschen ein zusätzli-
ches wirtschaftliches Stand-
bein zu schaffen. Auch heuer 
war die Veranstaltung wieder 
bestens besucht und lockte 
über 200 Green-Care-Inter-
essierte und Entscheidungs-
träger aus verschiedensten 
Sparten wie Landwirtschaft, 
Soziales, Gesundheit, Bil-
dung und Familienpolitik an. 
Im ersten Teil der Tagung 
standen pädagogische Ein-
richtungen von aktiven Bau-

ernhöfen im Zentrum. „Es ist 
besonders wichtig, fl exible 
Kinderbetreuungs-Angebote 
zu schaffen, die auf die Be-
dürfnisse der Familien auch 
außerhalb der großen Bal-
lungszentren optimal einge-
hen. Green Care ist hier ein 
guter Schritt für eine nach-
haltige Entwicklung im länd-
lichen Raum, wo Vereinbar-
keitsmaßnahmen für Frau-
en, wie etwa der Ausbau an 
Kinderbetreuungs-Einrich-

tungen, wichtig sind, um Ab-
siedlung zu verhindern. Die 
Möglichkeit der Kinderbe-
treuung, zum Beispiel durch 
Tageseltern am Bauernhof, 
ist zukunftsweisend“, beton-
te Karmasin, die Österreich 
bis 2025 zum familienfreund-
lichsten Land Europas ma-
chen möchte und etwa auch 
generationsübergreifende 
Projekte als Chance sieht, in 
ihrer Ansprache. 

Fortsetzung Seite II
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MINISTERIN KARMASIN: 

Green Care gut 
für nachhaltige 
Entwicklung am Land

Hohe Erträge, durchschnittliche Qualität

Weinernte 2016
Kleine Ernte erwartet SEITE V
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Fortsetzung von Seite I
Neben der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gibt 
es laut Fitzthum noch viele 
weitere Herausforderungen. 
Demnach hatten über 30.600 
Schülerinnen und Schüler 
in Österreich im Schuljahr 
2014/15 einen sonderpäda-
gogischen Förderbedarf. 
Weiters wissen viele Kinder 
kaum mehr etwas über die 
Entstehung unserer Lebens-
mittel. In einer Studie konn-
ten beispielsweise 31,8 % der 
befragten Kinder aus deut-
schen Großstädten keine ein-
zige Pfl anze mehr benennen, 
die von Bäuerinnen und Bau-
ern angebaut wird. Gleichzei-
tig gelten 860.000 Menschen 
über 15 Jahre hierzulande als 
fettleibig, was die Notwendig-
keit von Präventivmaßnah-
men aufzeigt.
Auf der anderen Seite sei es 
für landwirtschaftliche Be-
triebe immer schwieriger, der 
wachsenden Preisschere zwi-
schen Ausgaben und Einnah-
men zu entkommen, weshalb 
es wichtig sei, Potenziale aus-
zuloten und neue Chancen zu 
fi nden, etwa im Rahmen von 
Green Care. „Ziel ist, dass der 
Bauernhof als Arbeits-, Bil-
dungs-, Gesundheits- und Le-
bensort eine entscheidende 
Rolle spielen kann“, so Fitzt-
hum, der gemeinsam mit Ni-
cole Prop, der Geschäftsführe-
rin von Green Care Österreich, 
wichtige Fortschritte die-
ses Netzwerkes präsentierte.

So gebe es bereits 16 zertifi -
zierte Green-Care-Betriebe in 
Österreich. Bis 2018 werden 
45 angestrebt, was die Qua-
litätsausrichtung und Pro-
fessionalisierung dieses Be-
reichs unterstreicht. Mit dem 
„Green-Care-Auszeithof“ sei 
außerdem ein völlig neues 
Angebot zur Gesundheitsprä-
vention bzw. -förderung von 
gestressten und burnoutge-
fährdeten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern ge-
schaffen worden, wobei der 
erfolgreiche Abschluss des 
LFI-Zertifikatslehrgangs 
„Green Care – Gesundheit för-
dern am Hof“ Grundvoraus-

setzung sei. Dass psychische 
Erkrankungen in Österreich 
jährlich rund sieben Milli-
arden Euro an Kosten verur-
sachten, könne nicht das Ziel 
sein, so Prop.
Der zweite Teil der Tagung 
widmete sich der Betreuung 
von älteren Menschen. Laut 
Fitzthum prognostiziert die 
Statistik Austria, dass die An-
zahl der Über-65-Jährigen von 
1,6 Mill. im Jahr 2014 auf 2,8 
Mill. im Jahr 2060 ansteigt. 
Auch die Summe der De-
menzkranken dürfte stark zu-
nehmen. 

CLAUDIA JUNG-LEITHNER
www.greencare-oe.at/tagung

Sozialversicherung

Einheitswert prüfen
Für die meisten land(forst-)wirt-
schaftlichen Betriebe ist der Ein-
heitswert die Grundlage zur Fest-
stellung der Pflichtversicherung 
und Bemessung der Beitrags-
grundlage nach dem Bauern-So-
zialversicherungsgesetz (BSVG). 
Die Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern (SVB) ist dabei an die 
rechtskräftigen Bescheide der 
Finanzbehörden gebunden und 
hat den festgestellten Einheits-
wert zur Berechnung des Versi-
cherungswertes heranzuziehen. 
Im Zuge der Hauptfeststellung 
2014 werden die Einheitswerte 
für das land- und forstwirtschaft-
liche Vermögen neu festgestellt. 
Mehr als drei Viertel der Haupt-
feststellungsbescheide wurden 
von den Finanzbehörden bereits 
versandt. Für den Bereich der 
Sozialversicherung werden die 
neuen Einheitswerte ab 1. Jänner 
2017 wirksam.
Hat man den Hauptfeststellungs-
bescheid erhalten, soll genau 
geprüft werden, ob die vom Fi-
nanzamt zugrunde gelegten Be-
triebsdaten (z. B. Flächenaus-
maß) zutre� en und die Bewer-
tung von Zuschlägen, etwa für 
ö� entliche Gelder oder Tierhal-
tung, korrekt erfolgt ist. Inner-
halb eines Monats nach Zustel-
lung des Bescheides kann mit 
entsprechenden Begründungen 
beim Finanzamt, das den Be-
scheid erlassen hat, ein Rechts-
mittel (Beschwerde) erhoben 
werden. 
Wird eine inhaltliche Unrichtig-
keit erst zu einem späteren Zeit-
punkt festgestellt, ist die SVB 
an diesen fehlerhaften – aber 
rechtskräftigen – Einheitswert-
bescheid gebunden. Eine Kor-
rektur des Einheitswertes kann 
von der SVB erst nach Erlassung 
eines berichtigten Einheitswert-
bescheides durch das Finanzamt 
berücksichtigt werden. 

Daher der Tipp der SVB: „Über-
prüfen Sie rechtzeitig Ihren Ein-
heitswertbescheid, damit es 
nicht eventuell ab 1. Jänner 2017 
zu überhöhten Beitragszahlun-
gen für die Sozialversicherung 
kommt.“

ZOGEN POSITIVE GREEN-CARE-ZWISCHENBILANZ: v. l. Bürgermeisterin 
Renate Gruber (Leader-Region „Eisenstraße NÖ“), Direktorin Daniela Fux 
(Bildungszentrum Gaming), Bäuerin Bettina Haas (Leiterin des Green-Care-
Betriebes „Franzlhof“), Bundesministerin Dr. Sophie Karmasin, Obmann 
Kammerdirektor Robert Fitzthum (Green Care Österreich), Geschäftsführerin 
Nicole Prop, Waltraud Stöckl (Bürgermeisterin St. Anton an der Jeßnitz), Tho-
mas Wallisch (Landesgeschäftsführer-Stv. Rotes Kreuz NÖ) Foto: Poncioni

Der langjährige Pressechef 
der LK Österreich (damals: 
Präsidentenkonferenz), Dr. 
Erwin Walter, ist im 88. Le-
bensjahr verstorben.
Walter wurde 1929 in Wien 
geboren und studierte Zei-
tungswissenschaften an der 
Uni Wien. Das Studium 
schloss er mit der Promo-
tion zum Dr. phil. 1951 ab. 
Nach berufl ichen Stationen 
in der Privatwirtschaft und 
im Bundespressedienst wur-

de er ab Septem-
ber 1970 Pressere-
ferent in der Prä-
sidentenkonferenz 
und ab dem Jahre 
1990 bis zum Sep-
tember 1994 leite-
te Walter dort das 
Referat Presse und 
Rundfunk. Erwin Walter wur-
de 1994 mit dem Großen Eh-
renzeichen für Verdienste um 
die Republik Österreich aus-
gezeichnet. Seine außerge-

wöhnliche journa-
listische Gabe und 
sein umfassendes 
Wissen nutzten 
zahlreiche Einrich-
tungen und Orga-
nisationen im ag-
rarischen Umfeld. 
Walter verstand es, 

die Welt der Bauern so zu 
kommunizieren, dass Journa-
listenkollegen und nicht-bäu-
erliches Publikum gleicher-
maßen begeistert waren.

ÖSTERREICH

Dr. Erwin Walter verstorben
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Wer sich im Alltag 
immer wieder Zeit 
für Genussmomente 
nimmt, hat mehr vom 
Leben und eine bessere 
Lebensqualität.

LUDMILLA HERZOG, 
LK ÖSTERREICH

In der täglichen Praxis, bei all 
den Anforderungen in Haus, 
Hof, Beruf, Familie, Ehren-
amt u. a., ist das oft leichter 
gesagt als getan. Durch Stress 
haben viele Menschen ihre 
natürliche Fähigkeit zu ge-
nießen verlernt. Wer sich aber 
hin und wieder Zeit nimmt 
für das Riechen, Schmecken, 
Tasten, Sehen und Hören, 
wird wieder mehr Genussmo-
mente in den Alltag bringen.

Genießen hält gesund
Genuss hält gesund und 
schützt Körper und Psyche 
vor den negativen Auswir-
kungen von Stress. Genuss 
lässt sich lernen und bringt 
vielen Menschen wieder 
mehr Lebensqualität. Dies 
setzt voraus, dass man sich 

regelmäßig Zeit für die Wahr-
nehmung der eigenen Bedürf-
nisse und Gefühle nimmt. 
Wer im täglichen Leben im-
mer zu wenig Zeit für den 
Genuss hat, sollte sich nach-
folgende Tipps/Regeln von 
der Expertin Beate Handler, 
Gesundheitspsychologin und 
Buchautorin, zu Herzen neh-
men. Das Genusstraining ist 
nicht nur für Einsteiger, son-
dern auch für Menschen ge-
eignet, die noch besser im 
Genießen werden wollen. 

Tipp 1: Genuss geht nicht 
nebenbei
Genuss braucht Ihre volle 
Aufmerksamkeit. Konzent-
rieren Sie sich einige Minu-
ten nur darauf, den Duft von 
frischem Heu, Brot oder rei-
fen Erdbeeren wahrzuneh-
men. 
Tipp 2: Wissen, was einem 
gut tut
Finden Sie heraus, was Ihre 
persönlichen Vorlieben sind, 
und leben Sie diese aus. Für 
den einen ist es mehr Sport 
und Bewegung und für den 

anderen ein kühler Platz im 
Schatten zum Ausruhen. 
Tipp 3: Genuss muss erlaubt 
sein
Wo Leistungsdruck vor-
herrscht und Genuss ein Tabu 
ist, muss man erst erkennen, 
dass man auch genießen darf. 
Schließlich hat das nicht jeder 
Mensch von klein auf gelernt.
Tipp 4: Ohne Erfahrung kein 
Genuss
Genuss hat immer auch et-
was mit Erfahrung zu tun und 
je genauer man zwischen un-
terschiedlichen Sinnesein-
drücken unterscheiden kann, 
desto eher weiß man, was 
man braucht, um Genuss zu 
verspüren. 
Tipp 5: Weniger ist mehr
Man sollte sich jeden Tag ei-
nen Genussmoment gönnen 
und dabei darauf achten, dass 
das Genussmittel etwas Ein-
zigartiges bleibt. Der Eiskaf-
fee beim Einkaufen als Beloh-
nung für die Fahrt mit dem 
Rad oder für den Abschluss 
einer unangenehmen Arbeit 
wird einzigartig, weil er eine 
Belohnung ist. 

Tipp 6: Genuss braucht Zeit
Damit der Genuss überhaupt 
eine Chance hat, muss man 
sich Pausen schaffen und 
sich bewusst Zeit für seine 
persönlichen Genussmomen-
te nehmen. Häufi g reichen 
fünf bis zehn Minuten, um 
sich zwischendurch zu ent-
spannen. 
Genuss kann nicht von einer 
Minute auf die andere funkti-
onieren, schließlich ist seine 
Grundlage die Entspannung.
Tipp 7: Genuss ist alltäglich
Genuss sollte man nicht auf-
schieben. Also warten Sie 
nicht, bis Sie in Pension ge-
hen, den Hof übergeben ha-
ben, im Urlaub sind oder die 
Ernte abgeschlossen ist, die 
Kinder erwachsen sind u. a. 
Besser ist es, wenn Sie sich 
gleich ab morgen immer wie-
der Zeit zum Genießen neh-
men und dafür einfach ein 
paar Viertelstunden einpla-
nen. Mehr Genussmomen-
te im Alltag werden Ihre Le-
bensfreude und Ihre Lebens-
qualität erhalten bzw. noch 
erhöhen. 

Persönliche Genussmomente schaffen.    Foto: Photographee.eufotolia.com

FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT: GENUSS-TRAINING IN DEN ALLTAG EINBAUEN

Genießen kann man lernen
Bäuerliches Sorgentelefon

Beratung
Das „Bäuerliche Sorgentelefon“ 
ist eine anonyme erste 
Anlaufstelle. 
Professionelle 
Beraterinnen 
und Berater hören zu und geben 
Antworten, z. B. bei
■ Hofübergabe bzw. 
-übernahme
■ Partnerschaft
■ Verschiedenen Konflikten 
■ Arbeitsüberlastung
■ Krankheit und Pflege
■ wirtschaftlichen Sorgen
Einfach zum Ortstarif anrufen, 
Tel. 0810/676810. Mo bis Fr von 
8.30 bis 12.30 Uhr
 www.lebensqualitaet-
 bauernhof.at

BUCHTIPP
Die Autorin 
Mag. Beate 
Handler ist 
Klinische 
Psychologin, 
Gesundheits-
ps ychologin, 
Arbeitspsychologin 
und Psychotherapeutin 
(Verhaltenstherapie). 
Beate Handler: „Mit allen 
Sinnen leben – Tägliches 
Genusstraining“, erschienen 
im Goldegg Verlag GmbH, 
Wien 2010 (2. Auflage). 
www.psychotherapie-
verhaltenstherapie.com
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Die Frostkatastrophe 
im Frühjahr lässt 
für heuer nur eine 
kleine Weinmenge 
erwarten, obwohl in 
manchen Gebieten der 
Traubenbehang gut ist. 

JOSEF GLAT T, LK ÖSTERREICH
Nach massiven Spätfrösten 
Ende April hat das instabile 
und schwüle Wetter ab Ende 
Mai leider auch zu massiven 
Hagelunwettern geführt. Davon 
waren besonders stark die Stei-
ermark, das Südburgenland, 
aber auch die Weinbaugebie-
te rund um den Neusiedlersee 
und das nördliche Niederöster-
reich auf einer Fläche von über 
1.200 ha betroffen. Laut Öster-
reichischer Hagelversicherung 
beträgt der Gesamtschaden im 
Weinbau alleine durch Hagel 
bis dato 2,5 Mill. Euro. „Nun 
hoffen die Winzer auf einen 
trockenen, schönen September, 
um die vorhandenen Trauben 
rasch und möglichst gesund zur 
Vollreife zu bringen. Dann kön-
nen wir wieder einen qualitativ 
tollen Weinjahrgang erwarten“, 
informierte Weinbaupräsident 
Johannes Schmuckenschlager 
über die Erwartungen für das 
Weinjahr 2016.

Regionen, Erntemengen 
und Erwartungen

„Zieht man die heurigen Wit-
terungsereignisse in Betracht, 
erscheint es wenig verwunder-
lich, dass beim Weinjahrgang 
2016 mengenmäßig von einem 
kleinen Jahrgang ausgegangen 
werden muss. Besonders die 
Steiermark, die von den zitier-
ten Frostereignissen am stärks-
ten betroffen war, erwartet eine 
Erntemenge von rund 25 % ei-
nes Normaljahres. Das Burgen-
land, das ebenfalls vom Frost 
massiv betroffen war, hofft auf 
rund 50 % einer Normalern-

te. In Niederösterreich ist die 
Situation sehr differenziert zu 
betrachten. Einige Gebiete wie 
die westliche Wachau und Teil-
gebiete in vielen anderen Wein-
bauregionen Niederösterreichs, 
vielfach auch tiefe Weingarten-
lagen, wurden vom Frost mas-
siv geschädigt. In den übrigen 
Gebieten werden zum Teil sehr 
gute Erträge erwartet. In Sum-
me kann daher in Niederöster-
reich von einer mengenmäßig 
durchschnittlichen Weinernte 
ausgegangen werden.“ Aus den 
Schätzungen in den einzelnen 
Gebieten ist heuer von einer 
insgesamt kleinen Weinernte in 
der Höhe von rund 1,8 Mill. hl 
auszugehen. Schmuckenschla-
ger: „Dies ist umso bedauerli-
cher, als ja der Jahrgang 2016 
die mittlerweile fünfte aufein-
anderfolgende Weinernte mit 
unterdurchschnittlicher Menge 
ist.“ Abgesehen von Most- und 
Sturmtrauben wird die heuri-
ge Weinernte im Burgenland 
Mitte September beginnen. In 
Niederösterreich wird vermut-
lich Ende September mit der 
Haupternte begonnen werden.

Obwohl Frost im Weinbau ein 
versicherungsfähiges Risiko 
darstellt, haben sich der Bund 
und die betroffenen Länder be-
reits frühzeitig darauf verstän-
digt, neben anderen betroffenen 
Kulturen auch Weinbaubetrie-
ben, die aufgrund des Frost-
schadens in ihrer Existenz ge-
fährdet sind, aus dem Katastro-
phenfonds unter die Arme zu 
greifen. 

Frostschäden: Hilfe  
aus Katastrophenfonds

Weinbaubetriebe, die heu er 
aufgrund des Frost er eig nisses 
weniger als 2.000 l  pro Hektar 
Wein ernten, können eine Ent-
schädigung nach dieser Son-
derrichtlinie beantragen. Ent-
scheidend dabei ist natürlich 
auch die sonstige bewirtschaf-
tete landwirtschaftliche Fläche 
und ein eventuelles außerland-
wirtschaftliches Einkommen. 
Frostversicherten Betrieben, die 
unter diese Ertragsgrenze fallen, 
soll die verbleibende Differenz 
zur Existenzsicherung ebenfalls 
ausgeglichen werden.

FÜNFTE AUFEINANDERFOLGENDE WEINERNTE MIT EINBUSSEN

Deutlich kleinere Weinmenge
Ernte und Pressung der zugrundeliegenden Trauben in 
einer einzigen Gemeinde, ausschließlich Traditionelle
Flaschengärung, mind. 30 Monate auf der Hefe

Ernte und Pressung der zugrundeliegenden Trauben in 
einem einzigen Bundesland, ausschließlich Traditionelle 
Flaschengärung, mind. 18 Monate auf der Hefe

Ernte der zugrundeliegenden Trauben in 
einem Bundesland, alle Methoden zur 
Sekterzeugung sind erlaubt, mind. 9 Monate 
auf der Hefe

Ernte der zugrundeliegenden Trauben in 

Sekterzeugung sind erlaubt, mind. 9 Monate 

QUALITÄTSPYRAMIDE
ÖSTERREICHISCHER SEKT G.U. 

Große 
Reserve

Reserve

Klassik

Die einzelnen Stufen umfassen weitere
qualitätssichernde Standards. Dazu gehören die 
Arbeit im Weingarten, Ernte, Handlese, Schütthöhe, 
Ausbeutesatz sowie die schonende Pressung. 

NEUE SEKT-QUALITÄTSPYRAMIDE: Das neue Weingesetz enthält auch eine 
Verordnungsermächtigung, nähere Vorschriften für Qualitätsschaumwein 
oder Sekt mit geschütztem Ursprung festzulegen. Auf Vorschlag und Antrag 
der betroffenen Schaumweinwirtschaft und des Nationalen Weinkomitees hat 
das Landwirtschaftsministerium eine Verordnung vorbereitet, die Herstellungs- 
und Bezeichnungsvorschriften für Qualitätsschaumwein g.U. in Verbindung 
mit den Begriffen „Klassik“, „Reserve“ oder „Große Reserve“ enthält. 

Weingesetz

Herkünfte  
neu geregelt
Im heurigen Frühjahr hat das 
Parlament eine umfangreiche 
Weingesetznovelle beschlos-
sen. Die dortigen Regelungen 
werden erstmals mit dem neuen 
Weinjahrgang 2016 schlagend. 

n Rieden werden 
hervorgehoben
Eine klare Straffung der 
Struktur wurde bei den enge-
ren Herkunftsbezeichnungen 
(Großlage, Gemeinde, Riede) 
vorgesehen. Neben der 
Streichung von Fluren als 
Herkunftsangabe werden die 
engsten und damit wertvolls-
ten Herkunftsangaben, näm-
lich die Rieden, dadurch her-
vorgehoben, dass auf dem 
Etikett vor der jeweiligen 
Riedenbezeichnung das Wort 
„Ried“ explizit anzuführen ist.

n Pseudo-Herkunftsangaben 
verboten
Im Weingesetz wurde dezidiert 
die EU-Vorgabe umgesetzt, 
sodass nun „scheingeografi-
sche Angaben“ bzw. „Pseudo-
Herkunftsangaben“ verbo-
ten sind. Diese oft als Marken 
oder Fantasiebezeichnungen 
verwendeten Begriffe er-
wecken den Eindruck, eine 
Herkunftsangabe darzustel-
len. Tatsächlich sind auf-
grund des Weinrechtes 
aber nur jene Herkünfte zu-
lässig, die entweder als 
Weinbaugebiete, als Großlagen, 
als Weinbaugemeinde oder 
als Riede gesetzlich defi-
niert und abgegrenzt sind. 
Deswegen werden derzeit 
auch auf landesweinbauge-
setzlicher Ebene die gelten-
den Riedenbezeichnungen 
auf den Weinbaukatastern der 
Bezirksverwaltungsbehörden 
parzellenscharf abgegrenzt und 
per Verordnung verlautbart.
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Mit Genehmigung 
der Änderung des 
österreichischen 
Programms für 
ländliche Entwicklung 
2014 bis 2020 durch 
die Europäische 
Kommission wird die 
Einstiegsmöglichkeit in 
alle ÖPUL-Maßnahmen 
und somit auch in die 
Maßnahme „Biologische 
Wirtschaftsweise“ 
um ein Jahr bis zum 
Herbstantrag 2016 
verlängert.

SYLVIA SCHINDECKER, 
LK ÖSTERREICH

Ein wichtiges Ziel der Maßnah-
me „Biologische Wirtschafts-
weise“ ist u. a. die Erhaltung 
und Steigerung der pflanzli-
chen und tierischen Biodiversi-
tät österreichischer Kulturland-
schaften sowie eine umwelt- 
und ressourcenschonende Be-
wirtschaftung von landwirt-
schaftlichen Flächen. 
Durch die Änderung des ös-
terreichischen Programms für 
ländliche Entwicklung 2014 
bis 2020 kam es zu mehreren 
Anpassungen im Bereich der 
Maßnahme „Biologische Wirt-
schaftsweise“. Die wichtigs-
ten Bestimmungen werden im 
Folgenden aufgezählt, die An-
passungen durch die erste Pro-
grammänderung sind gekenn-
zeichnet.

Einstiegsmöglichkeit (neu)
n  Kompletter Neueinstieg ist 
auch noch mit Herbstantrag 
2016 möglich
n  Bei Neueinstieg mit Herbst-
antrag 2016 endet der Verpflich-
tungszeitraum nicht 2020, son-
dern erst im Jahr 2021

n  Der Verpflichtungszeitraum 
von bereits bestehenden Ver-
pflichtungen kann durch eine 
neuerliche Beantragung mit 
Herbstantrag 2016 nicht bis 
2021 verlängert werden

Art der Beihilfe
n  Unterstützung für Acker-, 
Grünland-, Dauer-/Spezialkul-
turflächen sowie für Haltung 
von Bio-Bienen
n  gefördert werden zusätzliche 
Kosten und Einkommensver-
luste, die durch Einhaltung der 
relevanten Bestimmungen im 
Vergleich zur konventionellen 
Landwirtschaft entstehen (hö-
here Produkterlöse werden bei 
der Prämienkalkulation ebenso 
berücksichtigt)

Kombinierbare  
Maßnahmen

n  Neben der Maßnahme „Bio-
logische Wirtschaftsweise“ 
kann der Betrieb auch noch 
andere, kombinierbare Maß-

nahmen des ÖPUL beantra-
gen, wie z. B. „Anbau seltener 
landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen“, „Erhaltung gefähr-
deter Nutzierrassen“, „Begrü-
nung von Ackerflächen – Zwi-
schenfruchtanbau“, „Begrü-
nung von Ackerflächen – Sys-
tem Immergrün“, „Mulch und 
Direktsaat“, „Erosionsschutz 
Obst, Wein, Hopfen“, „Silage-
verzicht“, „Einsatz von Nütz-
lingen im geschützten An-
bau“, „Bewirtschaftung von 
Bergmähwiesen“, „Alpung 
und Behirtung“, „Vorbeugen-
der Grundwasserschutz“, „Be-
wirtschaftung auswaschungs-
gefährdeter Ackerflächen“, 
„Vorbeugender Oberflächen-
gewässerschutz auf Ackerflä-
chen“, „Naturschutz“ sowie 
„Tierschutz Weide“ und „Tier-
schutz – Stallhaltung“
n  Bezüglich der Prämienge-
währung auf der Einzelfläche 
wird eine Kombinationsrege-
lung angewendet. So wird z. 
B. für Naturschutzflächen auf 
dieser Fläche nur die Natur-

schutzprämie bezahlt, jedoch 
keine Bio-Prämie

Grundsätzliche Teilnahme-
bedingungen

n  Förderungsvoraussetzungen 
sind grundsätzlich auf der ge-
samten landwirtschaftlichen Be-
triebsfläche und in der Nutztier-
haltung einzuhalten (Ausnah-
men bezüglich Teilbetrieben, 
Pferden und Eigenbedarfstieren)
n  Einhaltung der Bestimmun-
gen der EU-Bio-Verordnung 
834/2007 und der ergänzenden 
nationalen Vorschriften (Öster-
reichisches Lebensmittelbuch, 
Codexkapitel 8A)
n  Anerkennung als Biobetrieb 
durch den Landeshauptmann 
(Lebensmittelbehörde) gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
und Vertrag mit einer Bio-Kont-
rollstelle spätestens ab 1. Jänner 
des ersten Jahres des Verpflich-
tungszeitraumes. Ein Wechsel 
der Kontrollstelle hat jedenfalls 
ohne zeitliche Unterbrechung 
zu erfolgen. Besteht kein durch-
gehender Kontrollvertrag, so 
kann es zu einer gänzlichen 
Rückforderung der Bio-Prämie 
kommen
n  Neu: Flächenzugänge sind 
auch 2017 zur Gänze förderfä-
hig, in den Folgejahren im Aus-
maß von bis zu 50 % des Jahres 
2017 (jedenfalls fünf Hektar). 
Ab 2020 hinzugekommene Flä-
chen sind nicht förderfähig

Landschaftselemente
n  Verpflichtung zur Erhaltung 
und zu einem naturverträg-
lichen Umgang mit auf oder 
maximal 5 m neben landwirt-
schaftlich genutzten Flächen 
befindlichen, in der Verfü-
gungsgewalt des Betriebes ste-
henden flächigen und punkt-
förmigen Landschaftselemen-
ten gemäß Anhang E
n  Förderfähig sind nur Land-
schaftselemente, die nicht als 
CC-Elemente gemäß § 15 der 

NOCH IM HERBSTANTRAG BEANTRAGEN

Einstieg in Bio letztmalig möglich
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DIE MASSNAHME  „BIOLOGISCHE WIRTSCHAFTSWEISE“ ist mit einigen 
anderen Maßnahmen kombinierbar, wie etwa dem „Anbau seltener land-
wirtschaftlicher Kulturpflanzen“ (hier: Die Dinkelsorte Ebners Rotkorn).
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horizontalen GAP-Verordnung 
ausgewiesen sind.
n  Ausgenommen von der Er-
haltungsverpflichtung sind 
Landschaftselemente auf Al-
men und Hutweiden

Bodengesundungsflächen
n  Keine Nutzung des Auf-
wuchses (nur Häckseln) und 
Verzicht auf Pflanzenschutz-
mittel- und Düngemitteleinsatz
n  Die Neuansaat hat bis spätes-
tens 15. Mai des Kalenderjah-
res zu erfolgen. Neu: Umbruch 
frühestens am 15. August des 
zweiten Jahres
n  Spätestens im zweiten Jahr 
nach dem Anlegungsjahr hat 
eine Flächenrotation zu erfol-
gen. Als Anlagejahr gilt das 
Jahr der erstmaligen Angabe im 
MFA, daher darf maximal drei 
Jahre hintereinander der Code 
„BG“ für eine Fläche vergeben 
werden

Erhaltung des  
Grünlandausmaßes

n  Als Referenzflächenausmaß 
gilt die Grünlandfläche im ers-
ten Jahr der Verpflichtung plus 
das im Jahr davor umgebroche-
ne Flächenausmaß
n  Über den Verpflichtungszeit-
raum können bis maximal 5 % 
des Referenzflächenausmaßes 
in Acker-, Dauer-/Spezialkul-
turen oder geschützten Anbau 
umgewandelt werden, jedoch 
jedenfalls ein Hektar und maxi-
mal drei Hektar
n  Flächenzu- und -abgän-
ge werden berücksichtigt. Ein 
überbetrieblicher Flächen-
tausch ist nicht anrechenbar

Weiterbildungs- 
verpflichtung

n  Weiterbildungsverpflich-
tung einer am Betrieb tätigen 
und maßgeblich in die Bewirt-
schaftung eingebundenen Per-
son, unabhängig von der Vor-
qualifikation im Ausmaß von 
mindestens fünf Stunden aus 
dem Bildungsangebot eines ge-
eigneten Bildungsanbieters bis 
31. Dezember 2018 (Bildungs-
anbieter und Einzelkurse auf 
der AMA-Homepage)

n  Themen: Grundsätze des 
biologischen Landbaus, Kreis-
laufwirtschaft, Bodenfrucht-
barkeit, Landschaftselemente, 
Grünlandwirtschaft)
n  Doppelanrechnungen von 
ein und demselben Kurs auf 
mehrere Verpflichtungen sind 
nicht zulässig

Biodiversitätsflächen auf 
Acker (neu, optional)

n  Anlage von Biodiversitäts-
flächen auf Acker gemäß den 
Bestimmungen der Maßnahme 
„Umweltgerechte und biodi-
versitätsfördernde Bewirtschaf-
tung“, jedoch ohne Mindest-
flächenvorgaben – Achtung, 
es ist eine Neuansaat mit min-
destens vier insektenblütigen 
Mischungspartnern notwendig 
(ausgenommen Altbrachen, die 
bereits 2014 als Brachen bean-
tragt waren, hier gibt es Sonder-
bestimmungen)
n  Für derartige Flächen wird 
bis zu einem Ausmaß von 15 % 
der Ackerfläche die Bio-Acker-
prämie (230 €/ha) gewährt
n  Die freiwillig angelegten 
Biodiversitätsflächen unterlie-
gen nicht der Dauergrünland-
werdung

Biobienenhaltung  
(optional)

n  Muss nach EU-Bio-Verord-
nung 834/2007 erfolgen und 
der Kontrolle einer Bio-Kont-
rollstelle unterliegen 
n  Maximal 1.000 Bienenstöcke 
pro Betrieb förderbar

Blühkulturen, Heil- und 
Gewürzpflanzen auf Acker

n  Anlage auf Ackerflächen bis 
spätestens 15. Mai des Kalen-
derjahres
n  Umbruch nach der Ernte 
erlaubt, frühestens jedoch am 
1. Juli; wenn aufgrund außer-
gewöhnlicher Umstände kei-
ne Ernte erfolgt, dann ist Um-
bruch, Pflegemahd oder Häck-
seln frühestens am 1. August 
erlaubt
n  Als Blühkulturen, Heil- 
und Gewürzpflanzen gel-
ten: Acker-Stiefmütterchen, 
Anis, Baldrian, Basilikum, 

Berg- oder Hochlandlinsen, 
Bockshornklee, Bohnenkraut, 
Brennnessel, Flohsamen, Ge-
würzfenchel, Johanniskraut, 
Kamille, Koriander, Kornblu-
me, Kümmel, Kreuzkümmel, 
Lein, Leindotter, Liebstöckel, 
Linsen, Mariendistel, Melisse, 
Minze, Mohn, Mutterkraut, 
Neslia (Finkensame), Nacht-
kerze, Oregano, Ringelblu-
me, Saflor, Salbei, Schafgar-
be, Schlüsselblume, Schnitt-
lauch, Schwarzkümmel, Son-
nenhut, Steinklee, Studenten-
blume, Thymian, Wallwurz 
(Beinwell), Ysop und Zitro-
nenmelisse sowie Kulturen, 
die zur Saatgutproduktion au-
tochthoner Wildpflanzen an-
gelegt werden.

Sonderbestimmungen
n  Es dürfen maximal zwei 
nicht zertifizierte Mastschwei-
ne und/oder zehn nicht zertifi-
zierte Hühner für den Eigenbe-
darf gleichzeitig gehalten wer-
den
n  „Konventionelle“ Pferde 
dürfen am Betrieb gehalten 
werden, jedoch ist eine gleich-
zeitige Haltung von „konven-
tionellen“ und „biologischen“ 
Equiden (Pferde, Ponys, Esel 
und Kreuzungen) auf einem Be-
trieb nicht möglich

Höhe der Förderung
Ackerflächen:
n  Inklusive Bodengesun-
dungsflächen/Ackerkulturflä-
chen bis maximal 25 % der 
Ackerfläche sowie zusätzlich 
maximal 15 % Biodiversitäts-
fläche: 230 €/ha
n  Ackerfutterflächen über 25 % 
der Ackerfläche – Nicht-Tier-
halter 70 €/ha und Tierhalter 
225 €/ha
n  Feldgemüse und Erdbeeren: 
450 €/ha
n  Kulturen im geschützten 
Anbau: 700 €/ha
n  Zuschlag auf Acker für Blüh-
kulturen sowie Heil- und Ge-
würzpflanzen: 120 €/ha
Grünland:
n  Nicht-Tierhalter: 70 €/ha
n  Tierhalter: 225 €/ha
LSE auf Ackerflächen, Grün-
land, Dauer-/Spezialkulturen: 

n  Je Prozent LSE-Fläche an der 
Fläche ohne Almfutterflächen 
und Hutweiden: 6 €/ha (LSE 
auf Almen sowie CC-LSE wer-
den nicht berücksichtigt)
n  Punktförmige Landschafts-
elemente werden mit 100 m² 
Fläche angerechnet
Dauer-/Spezialkulturen – Obst, 
Wein und Hopfen: 700 €/ha
Bienenstock: bis max. 1.000 
Stöcke/Betrieb: 25 €/Stock

Grundsätzliches
Bodengesundungsflächen grö-
ßer als 25 % auf Ackerflächen 
und Bodengesundungsflächen 
auf Dauer-/Spezialkulturen so-
wie Biodiversitätsflächen grö-
ßer als 15 % der Ackerfläche 
sind nicht förderfähig. Als Tier-
halter gilt ein Betrieb mit einem 
Viehbesatz von mindestens 0,5 
RGVE/ha Futterfläche (Summe 
Grünland- und Ackerfutterflä-
chen).

Nähere Informationen: www.
bmlfuw.gv.at > Land > Ländli-
che Entwicklung > Förderinfo 
> Sonderrichtlinien und Aus-
wahlkriterien > Sonderrichtli-
nie ÖPUL 2014-2020 und www.
ama.at/Home > Formulare und 
Merkblätter > ÖPUL 2015 > 
Maßnahmenerläuterungsblatt 
„Biologische Wirtschaftweise“

Wichtige Hinweise für Bio
n  Lückenloser 
Bio-Kontrollvertrag
n  Ausschließliche 
Verwendung von 
Desinfektionsmitteln und 
Pflanzenschutzmitteln, die 
laut EU-Bio-Verordnungen 
834/2007 und 889/2008 er-
laubt sind
n  Kein Einsatz von kon-
ventionellem und/oder 
gebeiztem Saat- oder 
Pflanzgut ohne vorherige 
Genehmigung, ohne generel-
le Ausnahmegenehmigung 
bzw. ohne Nachweis der 
Nichtverfügbarkeit von biolo-
gischem Vermehrungsmaterial 
n  Einhaltung der 
Bestimmungen zur 
Tierhaltung (Anbindehaltung, 
Eingriffe beim Nutztier etc.)
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Mit Ende August 
wurden endgültig 
alle noch offenen 
Agrargelder 
(Direktzahlungen, 
Ausgleichszulage und 
Haushaltsdisziplin) für 
das Jahr 2015 an die 
Betriebe ausbezahlt. 

HARALD WAITSCHACHER, AMA

Eine Zahlungsanweisung für 
Direktzahlungen darf gemäß 
geltenden EU-Vorgaben erst 
nach Abschluss sämtlicher 
Kontrollen zur Beihilfefähig-
keit eines Antrages erfolgen. 
Daher war es nicht möglich, 
alle Betriebe, die einen Antrag 
im Rahmen des Mehrfachan-
trages Flächen 2015 gestellt 
haben, bei der Auszahlung im 
April zu berücksichtigen. Die 
betroffenen Betriebe (rund 900) 
wurden von der AMA darüber 
schriftlich informiert. Die Aus-
zahlung der Direktzahlungen 

2015 für die im April nicht be-
rücksichtigten Betriebe erfolgte 
Ende August. Sofern rechtzei-
tig ergänzende Unterlagen (z. 
B. Ausbildungsnachweise für 
Junglandwirte) nachgereicht 
wurden, sind diese ebenfalls 
berücksichtigt worden.
Nachdem im April rund  
671 Mill. € überwiesen wur-
den, kam es jetzt zur Auszah-
lung für die restlichen Betriebe 

in Höhe von rund 7,5 Mill. €. 
Somit werden für das Antrags-
jahr 2015 rund 678,5 Mill. € 
ausbezahlt.
Die Anzahl der Zahlungsan-
sprüche (ZA) wurde bislang 
mit zwei Kommastellen an-
gegeben. Da die Angabe der 
Fläche mit vier Kommastellen 
erfolgt, wird die Anzahl der 
Zahlungsansprüche nunmehr 
ebenfalls mit vier Kommastel-

len zugewiesen. Die meisten 
Betriebsinhaber werden aus 
diesem Grund einen neuen Be-
scheid erhalten. 

Reformen bei den  
Direktzahlungen

Durch die Reform der „Ge-
meinsamen Agrarpolitik“ 
kommt es bei den Direktzah-
lungen ab 2015 zu wesentli-
chen Änderungen. Das in Ös-
terreich angewandte „Histo-
rische Modell“ wurde auf ein 
sogenanntes „Regionalmodell“ 
umgestellt. Die Direktzahlun-
gen sind nunmehr in einzel-
ne Maßnahmen unterteilt. Die 
Zahlungsansprüche wurden 
auf Grundlage der beihilfefä-
higen Fläche 2015 neu zuge-
wiesen und werden in Form 
der Basisprämie ausbezahlt. 
Die Erbringung von beson-
deren Umweltleistungen bei 
Einhaltung der „Greeningauf-
lagen“ wird mit einer Ökolo-
gisierungsprämie, der soge-
nannten „Greening-Zahlung“, 

Ende August erhielten Landwirte alle noch ausstehenden Gelder.

DIREKTZAHLUNGEN, AZ 2015 UND RÜCKERSTATTUNGEN DER HAUSHALTSDISZIPLIN 2014

Offene Agrargelder wurden Ende August  ausbezahlt

AKTION „SCHAUFELDER“

Nutzen von Pflanzenschutz zeigen
Zum dritten Mal zeigen Jungbauern und die IG Pflanzenschutz anhand von 
Schaufeldern den Nutzen von Pflanzenschutzmitteln (PSM) für eine produk-
tive Landwirtschaft mit ausreichender Ernte und sicheren Lebensmitteln 
auf. Diese Aktion „schauFELDER“ macht auf einen Blick klar: Bereiche ohne 
Pflanzenschutz kämpfen gegen hohen Unkraut-, Pilz- und Schädlingsbefall. 
Die Kulturpflanzen sind zum Teil nicht mehr erkennbar. Das Ergebnis: Die 
Ernte wird geringer und die Qualität leidet. Versuche aus dem Jahr 2014 bei 
der Zuckerrübe zeigten ein Minus von 86 % bei der Ernte. 
Die Jungbauern legten auf ihren Äckern einen Bereich an, der nicht mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelt wird. Auf gut sichtbar platzierten Tafeln 
können sich Interessierte über Sinn und Zweck des Projektes und den 
Pflanzenschutz informieren. Christian Stockmar, IGP-Obmann, und Stefan 
Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft: „Der Einsatz 
von PSM stellt einen wichtigen Schutz vor Ernteausfällen dar und sichert ge-
sunde Lebensmittel. Die Jungbauern wollen Landwirtschaft realistisch und un-
verfälscht darstellen. Die Schautafel-Aktion bringt der Bevölkerung die verant-
wortungsvolle Produktionsweise der Landwirtschaft näher.“ 
Gravierende Unterschiede beim Unkrautbefall: der Vordergrund zeigt die 
behandelte Fläche, im Hintergrund die Fläche ohne PSM-Einsatz mit star-
kem Unkrautwuchs. V. l.: Landwirt Reinhold Zagler, Agrarreferent Martin 
Ebenberger, NÖ-BB, Franz Xaver Broidl, Jungbauern, IGP-Obmann Christian 
Stockmar, Obmann-Stv. Martin Sturm, NÖ-Jungbauern
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Die Generalversamm-
lungen von Maschi-
nenring Österreich 

(MRÖ) und Maschinenring 
Personal und Service (MRPS) 
haben eine neue Führungs-
spitze gewählt. Beim Bun-
desverband MRÖ übernimmt 
Johann Bösendorfer die Füh-
rung als Bundesobmann. Ger-
hard Rieß, oberösterreichi-
scher Landesobmann, übt die 
Funktion des stellvertreten-
den Bundesobmanns aus. 
In der MRPS stehen zukünftig 
Thomas Ließ als Vorstandsvor-
sitzender und Gerhard Rieß 
als sein Stellvertreter an der 
Spitze der Organisation. Die 
Funktion des Aufsichtsrats-
vorsitzenden wird von Micha-

el Brunschmid wahrgenom-
men. Zu seinem Stellvertre-
ter wurde Martin Siebenhofer, 
zweiter stellvertretender Lan-

desobmann in der Steiermark, 
gewählt. Bekanntlich wurde 
Ende Mai das Dienstverhält-
nis des damaligen Bundesge-
schäftsführers einvernehm-
lich gelöst. Auch Bundesob-
mann Hans Peter Werderitsch 
ist damals zurückgetreten. Der 
neue Bundesobmann Bösen-
dorfer: „Unser Unternehmen 
war zu jedem Zeitpunkt zur 
Gänze handlungsfähig. Das 
operative Geschäft konnte mit 
voller Schlagkraft ohne Ein-
bußen für Mitglieder, Kunden 
und Mitarbeiter professionell 
weitergeführt werden; gerade 
auch deshalb, weil unsere re-
gionalen Maschinenringe mit 
voller Kraft und Elan weiter-
gearbeitet haben.“ 

abgegolten. Weitere Ziele der 
Direktzahlungen ab 2015 sind 
die verstärkte Förderung von 
Junglandwirten sowie eine so-
genannte Kleinerzeugerrege-
lung für Betriebe mit einem 
Direktzahlungsbetrag von bis 
zu 1.250 €. Für auf Almen auf-
getriebene Rinder, Schafe und 
Ziegen wird eine gekoppelte 
Stützung gewährt.

Rückerstattungen der 
Haushaltsdisziplin 2014

Alle Direktzahlungen (Einheit-
liche Betriebsprämie, Mutter-
kuhprämie, Milchkuhprämie) 
mussten im Antragsjahr 2014 
im Rahmen der sogenannten 
Haushaltsdisziplin um rund 
1,39 % gekürzt werden. Diese 
von der Europäischen Kom-
mission vorgeschriebene Kür-
zung betraf alle Beträge über 
2.000 €.
Da die im Antragsjahr 2014 
einbehaltenen Mittel nach Be-
rechnungen der Europäischen 
Kommission nicht vollständig 

benötigt wurden, sind diese 
von den Mitgliedstaaten wie-
der auszuzahlen.
Anspruchsberechtigt sind alle 
Betriebsinhaber, die im An-
tragsjahr 2015 von der Haus-
haltsdisziplin betroffen waren. 
Der Auszahlungsbetrag beläuft 
sich auf 6,7 Mill. € und kam 
ebenfalls am 31. August zur 
Auszahlung.

Ausgleichszulage in be- 
nachteiligten Gebieten (AZ)

Betriebe mit noch nicht abge-
schlossener Vor-Ort-Kontrolle 
konnten im April nur zu 75 % 
ausbezahlt werden. Das Daten-
problem bei der Berechnung 
der Parameter der Bodenkli-
mazahl wurde behoben. Für 
diese Betriebe erfolgte Ende 
August die Überweisung des 
noch offenen Betrages in Höhe 
von rund 3,8 Mill. €. 
Das Gesamtvolumen der End-
berechnung für die AZ 2015 
beträgt österreichweit somit 
rund 252,2 Mill. €.

Aufgrund der Änderungen zur 
Vorperiode kommt es bei den 
meisten Betrieben zu Ände-
rungen bei der Höhe der Aus-
gleichszulage. Je nach betrieb-
licher Situation werden diese 
Änderungen gering oder auch 
deutlicher ausfallen. 
Besonders bemerkbar sind fol-
gende Punkte:
n  Heimbetriebe ohne Er-
schwernispunkte (unter 5 
Punkte oder BKZ über 45) er-
halten einen Sockelbetrag von 
25 €/ha
n  geänderte Grenzen für die 
Prämienabstufung
n  Änderung der Berechnungs-
methode für Almflächen
n  Einbeziehung der Hutwei-
den in die Berechnung der Er-
schwernispunkte
n  Wegfall der sogenannten 
„äußeren Verkehrslage“ (z. B. 
Entfernung Bus, Bahn), Auf-
wertung der Kriterien „Trenn-
stücke“ und „Hangneigung“

Bescheid- und 
Mitteilungsversand

Die Versendung der Bescheide 
und Mitteilungen erfolgt Mitte 
September. Darin wird einzel-
betrieblich genau erläutert, wie 
sich die jeweiligen Auszah-

lungsbeträge konkret zusam-
mensetzen und errechnen. We-
sentlich ist, dass für allfällige 
Beschwerden gegen Bescheide 
oder Einsprüche gegen Mittei-
lungen die Frist mit der Zustel-
lung zu laufen beginnt. Nähere 
Informationen zu den Auszah-
lungsbeträgen können aus den 
einzelnen Merkblättern der 
AMA (insbesondere Prämien-
höhen oder -auflagen im De-
tail) entnommen werden.
Ebenso werden aus verwal-
tungsökonomischen Gründen 
die Bescheide für die „Beson-
dere Marktstützungsmaßnah-
me für Erzeuger der Sektoren 
Schweinefleisch und Milch“ – 
Auszahlung erfolgte Ende Juni 
– im September übermittelt. 

Weitere Informationen 
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Bezirksbauern-
kammern/Außenstellen/Be-
zirksreferate stehen für nähere 
Informationen zur Verfügung. 
Zusätzlich bietet die AMA 
eine Telefonhotline an:
n  Direktzahlungen: Tel. 
01/33371-16
n  AZ: Tel. 01/33759
n  Sonderbeihilfe für Erzeuger 
der Sektoren Schweinefleisch 
und Milch: Tel. 01/3343930

DIREKTZAHLUNGEN, AZ 2015 UND RÜCKERSTATTUNGEN DER HAUSHALTSDISZIPLIN 2014

Offene Agrargelder wurden Ende August  ausbezahlt

BÖSENDORFER UND RIES AN DER SPITZE

Maschinenring Österreich hat neue Führung

NEUE FÜHRUNG: Johann Bösen-
dorfer, Bundesobmann (li.), und 
Gerhard Rieß, stv. Bundesobmann
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13. OKTOBER

Workshop Kompoststall
Am Do, dem 13. Oktober fin-
det ab 12.30 Uhr an der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein für 
Betreiber von Kompostställen und 
für Interessierte ein Workshop 
zum Thema „Kompoststall“ statt. 
Dabei werden die Ergebnisse aus 
dem Projekt „Beurteilung  der 
Kompostqualität und geruchs- und 
klimarelevanter Emissionen in 
Kompostställen für Rinder“ präsen-
tiert. Auch neueste Erkenntnisse 
bzgl. Klauengesundheit und 
wichtige Planungsdetails in 
Kompostställen sind Thema und ein 
Kompoststallbetrieb wird besichtigt. 
Anmeldung bis spätestens Sa, 1. 
Oktober, E-Mail: sigrid.brettschuh@
raumberg-gumpenstein, 
Tel. 03682/22451-372.
Achtung: Begrenzte 
Teilnehmerzahl!
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Zwei hintereinander 
laufende Aktionen 
bringen einen 
finanziellen Ausgleich 
für weniger 
Milchmenge. Ein 
positives Signal für 
den EU-Markt ist zu 
erwarten.

ADOLF MARKSTEINER, LKÖ 

Aufgrund der schwierigen Si-
tuation am Milchmarkt konn-
ten die Landwirtschaftsminis-
ter von der EU-Kommission am 
18. Juli ein zweites 500-Mill.-
Euro-Maßnahmenpaket sei-
tens der EU erreichen. Es han-
delt sich dabei um Maßnahmen 
zur Milchmengenreduktion. 
Im Zuge dieser Maßnahmen 
wird es einen finanziellen Bei-
trag (voraussichtlich 14 Cent/
kg) für reduzierte Milchmen-
gen geben. Details zur Bean-
tragung werden von der AMA 
Anfang September veröffent-
licht, an dieser Aktion teilnah-
mewillige Milchbauern müs-
sen sich voraussichtlich über e-
AMA (direkter elektronischer, 
einzelbetrieblicher Zugang) bis 
ca. 20. September melden und 
elektronisch einen Antrag stel-
len. Daher sollten Milchbauern 
jetzt den PIN-Code für e-AMA 
bei der AMA-Homepage anfor-
dern, sofern nicht ohnehin vor-
handen. 
Das EU-Hilfspaket enthält 
zwei Maßnahmen: die „Milch-
reduktionsbeihilfe“ auf EU-
Ebene (150 Mill. €; 14 Cent/kg 
nichtangelieferter Milch) und 
die „außergewöhnliche An-
passungsbeihilfe“ (350 Mill. € 
für alle EU-Mitgliedsstaaten/ 
5,86 Mill. Euro für Österreich). 

Milchreduktionsbeihilfe
Die Milchreduktionsbeihilfe 
der EU wird für den Redukti-
onszeitraum Oktober bis De-
zember 2016 im Vergleich zu 

Oktober bis Dezember 2015 
gewährt. Die geplante Reduk-
tionsmenge ist zu beantragen, 
wobei sowohl eine Mindest-
grenze (noch offen) als auch 
eine Maximalgrenze (50 % der 
Vorjahresmenge je Betrieb) vor-
gesehen ist. Sollte der 150-Mill.-
Euro-EU-Topf (alle Milchbau-
ern EU-weit) nach der Erstbe-
antragung nicht ausgeschöpft 
sein, sind weitere Anträge für 
die nachfolgenden Dreimonats-
zeiträume vorgesehen. Im Fal-
le der Überschreitung der 150 
Mill. Euro (= Reduktionsvo-
lumen von 1,1 Mill. Tonnen) 
kürzt die EU alle Anträge mit 
einem Reduktionskoeffizien-
ten; dieser wird voraussichtlich 
Ende September auf der AMA-
Webseite veröffentlicht. 
Die zugeteilten beihilfefähigen 
Reduktionsmengen sind so-
mit jedem Teilnehmer zu Be-
ginn der Reduktionsperiode be-
kannt. Eine Staffelung der Bei-
hilfe in Abhängigkeit vom An-
teil der tatsächlichen Redukti-
onsmenge zur geplanten und 
bewilligten Reduktionsmenge 
ist angedacht (Kürzungsfaktor, 
wenn Anteil weniger als 80 %). 
Auch ein AMA-Merkblatt ist 
in Arbeit, die Landwirtschafts-
kammern informieren so rasch 
wie möglich über die bisher 
noch nicht bekannten Details 
auf ihrer Homepage.

 
Außergewöhnliche  
Anpassungsbeihilfe

Die außergewöhnliche Anpas-
sungsbeihilfe (für Österreich 
5,86 Mill. €; ebenfalls 14 ct/kg 
nichtangelieferter Milch) soll 
ähnlich verwendet werden. Als 
Reduktionszeitraum ist Jänner 
bis März 2017 zu Jänner bis 
März 2016 vorgesehen. Die An-
tragstellung erfolgt gemeinsam 
mit der „Milchreduktionsbei-
hilfe“. Nur für den Fall, dass 
auf die Beantragung der Milch-
reduktionsbeihilfe verzichtet 
wird, kann die außergewöhn-
liche Anpassungsbeihilfe ge-
sondert beantragt werden. Das 
Merkblatt mit der genauen Vor-
gangsweise wird nach Veröf-
fentlichung der EU-Verordnung 
online zur Verfügung gestellt.

Maßnahmen aus  
Betriebssicht analysieren

Die Reduktion der Kuhzahl 
wäre im Teilnahmefall eine vo-
rübergehende einfache Maß-
nahme, die Bestandsbeurtei-
lung soll im Rahmen des Tier-
gesundheitsdienstes erfolgen. 
Die Nutzung von Stallplät-
zen für die Fleischproduktion, 
etwa für die Ausmast von weib-
lichen Tieren bei Qualitätspro-
grammen oder die Kälberfütte-
rung, birgt sicher ein gewisses 

Potenzial, wenn ein entspre-
chender Verwertungserlös bei 
dem vom Markt erwünschten 
Gewicht erzielt werden kann. 
Sehr gute Erfahrung haben eini-
ge Betriebe mit dem Einsatz ei-
ner Ad-libitum-Tränke bei Auf-
zuchtkälbern gemacht. Die Ra-
tionsgestaltung zu überarbeiten 
ist eine Herausforderung, Kühe 
sollten immer bedarfsgerecht 
versorgt werden. 
Generell sind immer die ein-
zelbetriebliche Situation und 
Auswirkungen auf die Kos-
tenstruktur zu beachten und 
die betriebsindividuelle Situ-
ation genau zu analysieren. 
Auch Auswirkungen auf das 
Management und die Arbeits-
abläufe und Arbeitswirtschaft 
sind mit in die Überlegungen 
einzubeziehen. Es ist der Ge-
samterlös aus dem Milchver-
kauf unter Berücksichtigung 
möglicher Zu- oder Abschläge, 
von Preisklassen und der Aus-
wirkung der Reduktionsbeihil-
fe gegenüberzustellen. Mengen-
reduktionen können auch eine 
Steigerung der Kosten pro Liter 
Milch, z. B. im Bereich der fi-
xen Kosten, bedeuten, z. B. Ab-
schreibungen je Stallplatz. 

 

MILCHREDUKTIONSBEIHILFE UND AUSSERGEWÖHNLICHE ANPASSUNGSBEIHILFE

Mengenreduktion für besseren Milchmarkt

DIE MILCHREDUKTIONSBEIHILFE und die Außergewöhnliche Anpas-
sungshilfe sollen den Markt entlasten. Jeder Betrieb muss aber für sich 
abwägen, ob eine Teilnahme an den Maßnahmen sinnvoll ist.
 Foto: Fürstaller

4., 5. OKTOBER: 

Woher kommt mein 
Essen?
Die Themen gesunde Ernährung 
und regionale Herkunft der 
Nahrungsmittel von der 
Urproduktion bis zum bäuerli-
chen Produkt sind Schwerpunkte 
der Tagung zum Thema: „Woher 
kommt mein Essen?“ in St. 
Wolfgang, Kongresshaus, am Di, 
4. und Mi, 5. Oktober. Den ers-
ten Fachtag bestreiten Experten 
aus Landwirtschaft, Verarbeitung, 
Handel und Lebensmittelkonsum. 
Der zweite Tag wird durch ein 
„Wiesen-Seminar“ und eine 
Exkursion abgerundet.
Programm und Anmeldung:  
www.landwirtschaft.co.at
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Im Zuge eines von der 
Kooperationsplattform 
Forst Holz Papier 
finanzierten und 
vom Institut für 
Forsttechnik, Universität 
für Bodenkultur, 
durchgeführten 
Projektes wurden 
drei alternative 
Erntemethoden zum 
Feldhäcksler untersucht. 

THOMAS LEITNER, 
LK ÖSTERREICH,  
K ARL SCHUSTER, 
LK NIEDERÖSTERREICH 
Die Beerntung von Kurzum-
triebsflächen geschieht bei 
zwei- bis dreijährigem Um-
trieb bis jetzt zumeist mit Feld-
häckslern. Aufgrund meist 
größerer Baumdurchmesser 
im zweiten Umtrieb einer 
Kurzumtriebsfläche stößt man 
mit der Feldhäcksler-Techno-
logie aber des Öfteren an die 
Grenzen. Manchmal ist außer-
dem eine Beerntung aufgrund 
der nassen Witterung mit den 
schweren Geräten nicht mög-
lich und im nächsten Jahr ist 
der Durchmesser dann mit 
über 14 cm zu stark für den 
Häcksler. Der limitierende 
Faktor ist dabei zumeist der 
Vorsatz und macht eine alter-
native Beerntung notwendig. 
Aus Sicht der Abtrocknung ist 
eine Ernte der ganzen Pflanze 
und anschließende Lagerung 
des Materials erstrebenswert. 
Dadurch kann der Wasserge-
halt von über 50 % auf ca. 30 
bis 40 % abgesenkt und der 
Heizwert verbessert werden. 

Die Voraussetzungen
Es wurden zwei Flächen in 
der Nähe von Maissau und 
Ziersdorf beerntet, welche mit 
Pappel (Max 4 oder Japanklon) 
bestockt waren, sich im zwei-

ten Umtrieb befanden und 
sechs Jahre alt waren. Auf bei-
den Flächen wurde ein durch-
schnittlicher Brusthöhen-
durchmesser von 7 cm ermit-
telt, mit jedoch zahlreichen 
Durchmessern über 14 cm. 
Auf allen Flächen erfolgte die 
Rückung bis zum Feldrand. 
Die Kosten für das Hacken 
und den Hackschnitzeltrans-
port wurden in diesem Artikel 
nicht berücksichtigt. 

Arbeitssystem I: Forwarder 
mit Fäller-Sammler MOIPU 
300ES
Als Basismaschine diente 
ein Forwarder. Anstelle ei-
ner Greifzange ist das Fäller-
Sammler-Aggregat angebracht. 
Bei der Ernte fuhr der Forwar-
der parallel zu den Baumrei-
hen, erntete und sammelte 
die Stämme und belud den 
Rungenkorb. Längere Stämme 
mussten dabei eingekürzt wer-
den, damit sie auf dem Run-
genkorb Platz fanden. Nach-
dem der Korb vollständig bela-
den war, rückte der Forwarder 
das Holz zum Lagerplatz. Der 
Vorteil dieses Arbeitssystems 
liegt darin, dass nur eine Ma-
schine und ein dazugehöriger 
Maschinist benötigt wird. 
Arbeitssystem II: Kettenbag-
ger mit Fäller-Sammler Wood-

cracker C350 und Traktor mit 
Krananhänger
Für die Beerntung fuhr der 
Kettenbagger ebenfalls paral-
lel zu den Baumreihen, fällte 
und sammelte die Stämme von 
ein bis zwei Reihen und legte 
diese vorkonzentriert neben 
sich in Rückerichtung ab. Da-
nach wurden die Bäume mit-
tels Traktor mit Krananhänger 
zum Lagerplatz gerückt. 

Arbeitssystem III: Motorsäge 
und Traktor mit Krananhän-
ger 
Zusätzlich zu den mechani-
sierten Arbeitssystemen wur-
de auch eine motormanuel-
le Variante untersucht. Die 
Stämme wurden mittels Mo-
torsäge, beginnend an der vom 
Rückeweg abgewandten Sei-
te, im 45-Grad-Winkel zum 
Rückeweg gefällt. Durch die-
se Art der Fällung konnte die 
Beladung des Krananhängers 
verbessert werden. Längere 
Bäume mussten jedoch ein-
gekürzt werden. Trotz opti-
mierter Schlagordnung für die 
Rückung war der Zeitbedarf 
für den Traktor mit Kranan-
hänger um rund 70 % je Ton-
ne atro höher als im Vergleich 
zum vorigen Arbeitssystem, 
wo eine Vorkonzentration der 
Bäume stattfand. 

Bagger mit Woodcracker C350: Eine der drei getesteten Erntemethoden Foto: Institut für Forsttechnik

DIE BEERNTUNG VON KURZUMTRIEBSFLÄCHEN

Drei alternative Erntemethoden

Im Vergleich

Die Ergebnisse
Die Kombination Ernte mit der 
Motorsäge und Rückung mit 
Krananhänger war die kos-
tengünstigste Variante. Die 
Motorsägenproduktivität 
war jedoch auffallend hoch, 
was eine entsprechende 
Ausbildung und Geübtheit des 
Motorsägenführers erfordert. 
Weiters ist die gebückte Haltung 
beim Fällschnitt sehr belastend 
und aus ergonomischer Sicht ist 
die mechanisierte Ernte zu bevor-
zugen. Dennoch können durch 
die eigenständige Beerntung 
solcher Flächen Leerlaufzeiten 
in der Haupterwerbstätigkeit 
produktiv genutzt werden und 
schaffen somit zusätzliche 
Wertschöpfung im Betrieb. Die 
Kosten des Feldhäcklsers betra-
gen für Ernte und Hacken in der 
Regel unter 20 €/tatro, es fällt 
aber feuchtes Hackgut an (über 
50 % Wassergehalt), welches nur 
in Großanlagen verwendet wer-
den kann oder technisch getrock-
net werden muss.
Der digitale Endbericht 
(30 Seiten) sowie eine 
Kalkulationshilfe auf Microsoft-
Excel-Basis können per E-Mail 
angefordert werden:  
office@forstholzpapier.at
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Diese Seite entstand in Kooperation mit der Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH

Die österreichweiten 
Bio-Aktionstage im 
September sind bereits 
zur Tradition geworden. 
Dabei kann man Bio-
Lebensmittel verkosten, 
Interessantes zum 
Thema Bio erfahren 
und Bio-Betriebe 
kennenlernen. Bei 
den begleitenden 
Gewinnspielen warten 
wertvolle Preise. 

Mittelpunkt der Bio-Aktions-
tage sind die zahlreichen Bio-
Infopoints. Hier wird die gan-
ze Produktvielfalt, Qualität 
und Nachhaltigkeit der hei-
mischen Biobetriebe gezeigt. 
Bio-Bäuerinnen laden zum 
Verkosten und Plaudern über 
ihren Alltag ein. Infomaterial, 
ein Glücksrad mit Sofortge-
winnen und eine Bio-Kinder-
Ecke machen Lust zum Ver-
weilen und Schmökern. 

An folgenden Plätzen finden 
die Bio-Infopoints in ganz Ös-
terreich „stadt“:
Wien 
Mariahilfer Straße, Ecke 
Zieglergasse: Freitag, 9.  
September, 10 bis 18 Uhr
Kutschkermarkt: Samstag,  
10. September, 7 bis 14 Uhr
St. Pölten 
Wochenmarkt am Domplatz: 
Samstag, 10. September, 7 bis 
12.30 Uhr
Eisenstadt 
Markthalle Esterhazy: Sams-
tag, 10. September, 8.30 bis 
12.30 Uhr
Klagenfurt 
Benediktiner Markt: Samstag, 
17. September, 6.30 bis 13.30 
Uhr 
Graz 
Aufsteirern: Samstag, 17.  
und Sonntag, 18. September, 
jeweils von 9 bis 19 Uhr
Innsbruck 
Kaufhaus Tyrol: Freitag, 23. 
September, 9 bis 19 Uhr
Linz 
Stadtmarkt: Freitag, 23. Sep-
tember, 9 bis 14 Uhr

Dornbirn 
Eisengasse: Samstag, 24. Sep-
tember, 7 bis 12.30 Uhr 
Salzburg 
Schranne: Donnerstag, 29. 
September, 5 bis 13 Uhr

Bio-Boten on Tour
Mehr als hundert Bio-Boten 
bringen abseits der Infopoints 
ländliches Flair in die Städte 
Österreichs. Sie sind mit ih-
rem unübersehbaren Outfit 
und mit Lastenrädern – ge-
füllt mit frischer Bio-Milch 
und Äpfeln – an stark fre-
quentierten Plätzen unter-
wegs. Und die Bio-Boten la-
den ein, beim Gewinnspiel 
mitzumachen, bei dem Bio-
Wochenenden am Bauernhof, 
Genusskörbe und vieles mehr 
verlost werden. 
An welchen Tagen die Bio-
Boten die Kostproben vertei-
len und alle Infos über die 
zahlreichen weiteren Ak-
tivitäten während der Bio-
Aktionstage erfährt man auf  
www.bioinfo.at.

Die Bio-Aktionstage sind eine 
Initiative von AMA-Bio-Mar-
keting und der Europäischen 
Union.

INFORMATIONS- UND GENUSSOFFENSIVE IN GANZ ÖSTERREICH

Bio-Aktionstage im September  

BIO-INFOPOINTS bieten eine gute Gelegenheit, die ganze Produktvielfalt, Qua-
lität und Nachhaltigkeit der heimischen Biobetriebe kennenzulernen. 

In allen Bundesländern

Hier sind die Bio-
Boten unterwegs
n Wien: Schottentor,  
Franz-Josefs-Kai, Mariahilfer 
Straße, Schwedenplatz, 
Meidlinger Hauptstraße, 
Landstraße
n St. Pölten: Kremser Gasse, 
Riemerplatz, Bahnhof 
n Linz: Taubenmarkt
n Salzburg: Am Platzl, 
Ferdinand-Hanusch-Platz
n Eisenstadt: Hauptstraße, 
Fußgängerzone
n Graz: Eisernes Tor, 
Hauptplatz, Jakominiplatz
n Klagenfurt: Alter Platz, 
Kramer Gasse, Wiener Gasse
n Innsbruck: Marktplatz, 
Maria-Theresien-Straße
n Dornbirn: Europapassage

BIO-BOTEN verteilen in Österreichs Landeshauptstädten Kostproben, und sie 
laden zum Gewinnspiel ein.  Fotos: AMA-Marketing


